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Pressemitteilung Nr. 381 vom 24.10.2016:  
 
7,6 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in 
Deutschland 
 
 
WIESBADEN – Zum Jahresende 2015 lebten rund 7,6 Millionen schwerbehinderte Menschen in 
Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das rund 67 000 
oder 0,9 % mehr als am Jahresende 2013. 2015 waren somit 9,3 % der gesamten Bevölkerung in 
Deutschland schwerbehindert. Etwas mehr als die Hälfte (51 %) der Schwerbehinderten waren 
Männer. Als schwerbehindert gelten Personen, denen von den Versorgungsämtern ein Grad der 
Behinderung von 50 und mehr zuerkannt sowie ein gültiger Ausweis ausgehändigt wurde.  
 
Behinderungen treten vor allem bei älteren Menschen auf: So war nahezu ein Drittel (32 %) der 
schwerbehinderten Menschen 75 Jahre und älter; knapp die Hälfte (44 %) gehörte der 
Altersgruppe von 55 bis 74 Jahren an. 2 % waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.  
 
Mit 86 % wurde der überwiegende Teil der Behinderungen durch eine Krankheit verursacht. 4 % 
der Behinderungen waren angeboren beziehungsweise traten im ersten Lebensjahr auf. 2 % 
waren auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen.  
 
Knapp zwei von drei schwerbehinderten Menschen hatten körperliche Behinderungen (61 %): Bei 
25 % waren die inneren Organe beziehungsweise Organsysteme betroffen. Bei 13 % waren 
Arme und Beine in ihrer Funktion eingeschränkt, bei weiteren 12 % Wirbelsäule und Rumpf. In 
5 % der Fälle lag Blindheit beziehungsweise eine Sehbehinderung vor. 4 % litten unter 
Schwerhörigkeit, Gleichgewichts- oder Sprachstörungen. Der Verlust einer oder beider Brüste 
war bei 2 % Grund für die Schwerbehinderung. 
 
Auf geistige oder seelische Behinderungen entfielen zusammen 12 % der Fälle, auf zerebrale 
Störungen 9 %. Bei den übrigen Personen (18 %) war die Art der schwersten Behinderung nicht 
ausgewiesen.  
 
Bei knapp einem Viertel der schwerbehinderten Menschen (24 %) war vom Versorgungsamt der 
höchste Grad der Behinderung von 100 festgestellt worden; 33 % wiesen einen Behinderungs-
grad von 50 auf. 
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Tabelle A1: Schwerbehinderte in Sachsen-Anhalt und Magdeburg nach der Ursache der 
schwersten Behinderung (Stand 12/2017) 
Quelle: Landesverwaltungsamt 
 
 
 
Ursache Sachsen-Anhalt In % Magdeburg In % 
Angeborene 
Behinderung 13.142 6,6 950 5,1 

Arbeitsunfall, 
Berufskrankheit 2.420 1,2 162 0,9 

Verkehrsunfall 650 0,3 48 0,3 
Häuslicher 
Unfall 135 0,1 9 0,0 

Sonstiger Unfall 1.086 0,5 69 0,4 
Kriegs-, 
Wehrdienst-, 
Zivildienst-
Beschädigung 

477 0,2 60 0,3 

Krankheit, 
inkl. 
Impfschaden 

172.860 87,3 16.652 89,4 

Sonstige 
Ursache, 
mehrere 
Ursachen 

7.133 3,6 671 3,6 
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Entwurf des 14. Änderungsgesetzes zum Schulgesetz LSA 
 (Drs. 7/1992, Drs. 7/2027, Drs. 7/591) 
 
 
Hinweise bezüglich Schüler/-innen mit Behinderungen bzw. Förderbedarf  
(Zuarbeit zur Stellungnahme des Landesjugendhilfeausschusses) 
 
Zu § 8 Förderschulen 
 
Hier sollte folgendes geändert werden: 
 „(3) Förderschulen werden nach den Förderschwerpunkten in die folgenden Typen gegliedert: 
 1. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen, 
 2. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören, 
 3. Schulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, 
 4. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, 
 5. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache, 
 6. Schulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, 
 7. Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung." 
 
b) Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 
 „(6) Schulen mit dem ausschließlichen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterbreiten 
Ganztagsangebote. Schulen mit anderen Förderschwerpunkten können Ganztagsangebote 
unterbreiten. Diese bedürfen der Genehmigung der Schulbehörde. 
 (7) An Schulen mit den Förderschwerpunkten Sehen und/oder Hören können mit Genehmigung 
der obersten Schulbehörde schulvorbereitende Förder- und Betreuungsangebote unterbreitet 
werden. § 4 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend."  
 
Dazu ist anzumerken: 
Die geänderte Bezeichnung der Förderschwerpunkte in Absatz 3 entspricht zwar der 
Terminologie der KMK, aber kaum der Realität. Bei einer früheren Änderung des Schulgesetzes 
hatten Behindertenverbände, z.B. der Blinden- und Sehbehindertenverband, darauf hingewirkt, 
die Förderschwerpunkte nicht affirmativ und  beschönigend zu benennen, sondern bei den 
Bezeichnungen nach § 8 (bisheriger Wortlaut) zu bleiben, also 

1. Förderschulen für Blinde und Sehgeschädigte, 
2. Förderschulen für Gehörlose und Hörgeschädigte, 
3. Förderschulen für Körperbehinderte, 
4. Förderschulen für Lernbehinderte, 
5. Förderschulen für Sprachentwicklung, 
6. Förderschulen mit Ausgleichsklassen, 
7. Förderschulen für Geistigbehinderte. 

 
Zumindest im Hinblick auf blinde Schülerinnen/Schüler ist es zweifelhaft, dass sie das Sehen 
erlernen oder verbessern, wenn sie eine „Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen“ 
besuchen. Hörgeschädigte erlernen auch nicht das Hören an einer „Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt Hören“. 
 
Eine Behinderung oder Beeinträchtigung verschwindet nicht, nur weil man vermeidet, sie zu 
benennen! 
Werden nur lernbehinderte Schülerinnen und Schüler an ihrer Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen beim Lernen gefördert, oder ist das nicht Aufgabe aller Schulformen? 
 
Die Regelung in Abs. 6 wird ausdrücklich begrüßt. Demnach unterbreiten Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Verpflichtend (?) Ganztagsangebote. Allerdings muss 
das Wort „ausschließlich“ gestrichen werden. Der Bedarf besteht für Schüler mit geistiger 
Behinderung auch an Schulen, wenn diese weitere Förderschwerpunkte haben. 
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Diese Ganztagsangebote müssen gleichwertig mit einer Hortbetreuung sein, auch im zeitlichen 
Umfang. 
Derzeit ist es üblich, die Schüler ab 14.00 oder 15.00 Uhr nach Hause zu befördern, obwohl auch 
diese Schüler bis zum Alter von 14 Jahren nach dem KiFöG einen Anspruch auf Hortbetreuung 
haben, der aber häufig mangels geeigneter Angebote nicht wahrgenommen werden kann, 
ebenso wenig wie Angebote der Feriengestaltung. 
 Ganztagsangebote müssen also auch bis 17.00 oder 18.00 Uhr möglich sein. 
 
Älteren Schülern mit geistiger Behinderung, die einer Nachmittagsbetreuung bedürfen, und ihren 
Familien würde ein verpflichtendes Ganztagsangebot in dem o.g. Umfang sehr helfen. 
 
Nach § 8, Absatz 7 sollen Förderschulen für Sinnesbehinderte vorschulische Angebote 
unterbreiten können dürfen. Dies müsste stärker verpflichtend gefasst werden, da ein 
signifikantes Defizit bei der Frühförderung und vorschulischen Förderung dieser Kinder besteht. 
In den örtlichen Frühförderstellen und integrativen Kitas stehen zumeist keine entsprechend 
qualifizierten Betreuungskräfte zur Verfügung, die sinnesbehinderte Kinder fachlich fundiert 
fördern könnten!  
 
In § 39 „Besuch von Förderschulen und Sonderunterricht“ ist keine Änderung vorgesehen. Er 
lautet bisher: 
(1) Schülerinnen und Schüler, die einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen, sind zum 
Besuch einer für sie geeigneten Förderschule oder des für sie geeigneten Sonderunterrichts 
verpflichtet, wenn die entsprechende Förderung nicht in einer Schule einer anderen Schulform 
erfolgen kann. 
(2) Die Schulbehörde entscheidet nach dem Ergebnis eines sonderpädagogischen 
Feststellungsverfahrens, ob die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht, und bestimmt nach 
Anhörung der Erziehungsberechtigten, welche Förderschule die Schülerin oder der Schüler 
besuchen soll. Für die Entscheidung können ärztliche Untersuchungen durchgeführt, anerkannte 
Testverfahren angewandt und Gutachten von Sachverständigen eingeholt werden. 
(3) Schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die infolge einer längerfristigen Erkrankung die 
Schule nicht besuchen können, ist Unterricht zu Hause oder im Krankenhaus im angemessenen 
Umfang zu erteilen. 
 
Hier ist es dringend geboten, das Wahlrecht der Eltern bzw. Schüler/-innen zu stärken. 
Den Eltern nur ein Anhörungsrecht zuzugestehen und der Schulbehörde die alleinige 
Entscheidung über die Schulform zu übertragen, kann im Einzelfall eine Diskriminierung 
darstellen (vgl. Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention). 
Wenn die Familien das wünschen, muss sichergestellt werden, dass die betreffenden 
Schülerinnen und Schüler die Regelschule im gemeinsamen Unterricht mit umfassender 
sonderpädagogischer Förderung besuchen können.  
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Das Budget für Arbeit in Sachsen-Anhalt 
 
Gesetzesgrundlage für das Budget für Arbeit ist § 61 SGB IX:  

(1) „Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf  Leistungen nach § 58 haben und denen 
 von einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten wird,  
erhalten mit Abschluss dieses Arbeitsvertrages als Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben ein Budget  für Arbeit. 

(2) Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum 
Ausgleich der Leistungsminderung des Beschäftigten und die Aufwendungen für die 
wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz. Der 
Lohnkostenzuschuss beträgt bis zu 75 Prozent des vom  Arbeitgeber regelmäßig 
gezahlten Arbeitsentgelts, höchstens jedoch 40 Prozent der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches. Dauer und Umfang der Leistungen bestimmen 
sich nach den Umständen des Einzelfalles. 

… 
 
Mit dem Budget für Arbeit hat das Bundesteilhabegesetz eine Alternative zur Beschäftigung in 
einer WfbM geschaffen, ohne die WfbM grundsätzlich in Frage zu stellen. Menschen mit 
Behinderungen, die nicht in einer WfbM arbeiten wollen, erhalten mehr Teilhabechancen am 
Arbeitsleben.  
 
Zum Budget für Arbeit in Sachsen-Anhalt gehören: 

1. der Lohnkostenzuschuss in Höhe von bis zu 75% des vom Arbeitgeber gezahlten 
Arbeitsentgeltes, max. 1218 € monatlich (für 2018); 

2. eine Pauschale in Höhe von 250 € monatlich für die notwendige Anleitung und Begleitung 
am Arbeitsplatz (bei Bedarf kann ein höherer Betrag vom Arbeitgeber beantragt werden). 

 
Der Mensch mit Behinderung ist der Budgetnehmer und muss das Budget formlos beim örtlich 
zuständigen Sozialamt beantragen.  
Das Sozialamt bewilligt das Budget für Arbeit und zahlt die Leistung mit Einverständnis des 
Budgetnehmers monatlich direkt an den Arbeitgeber aus.  
Die Dauer und der Umfang des Budgets für Arbeit richten sich nach den Umständen des 
Einzelfalles. 
Der Arbeitgeber führt während des Budgets für Arbeit Sozialversicherungsbeiträge für den 
Budgetnehmer ab; lediglich Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entfallen, da der 
Budgetnehmer auch mit dem Budget für Arbeit als voll erwerbsgemindert gilt.   
Der Arbeitgeber muss Tariflohn oder ortsüblichen Lohn zahlen.  
Das Budget für Arbeit gilt für Arbeitsverträge mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 
Wochenstunden. 
Der Budgetnehmer kann jederzeit zurück in die WfbM wechseln (uneingeschränktes 
Rückkehrrecht gemäß § 220 Abs. 3 SGB IX). 
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Veranstaltung zum Europäischen Protesttag (5. Mai) am 09.05.17 im Alten Rathaus 
Fotos: Der Paritätische Sachsen-Anhalt, Regionalstelle Mitte-West 
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25 Jahre Frühförder- und Beratungsstelle des Jugendamtes, Lumumbastraße 26.  
Namensgebung „Otto“ (17.05.17)  
Fotos: Büro OB/ M. Danicke 
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Auszug aus „normal!“ Ausgabe 01/2017 – Zeitschrift des 
Landesbehindertenbeirates Sachsen-Anhalt 
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„normal!“ Ausgabe 01/2017 – Nachruf Sabine Kronfoth 
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Presseecho 2017 (Auswahl) 
 
 

 
Volksstimme, 24.02.17 
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Volksstimme, 21.03.17 
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Volksstimme, 30.03.17 
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Volksstimme, 12.04.17 
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Volksstimme, 24.04.17 
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Volksstimme, 24.04.17 
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Volksstimme, 09.05.17 
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Volksstimme, 16.05.17 
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Volksstimme, 19.05.17 
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Volksstimme, 17.06.17 
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Volksstimme, 14.07.17 
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Volksstimme, 25.07.17 
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Volksstimme, 22.08.17 (1) 
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Volksstimme, 22.08.17 (2) 
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Volksstimme, 11.09.17 
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Volksstimme, 20.10.17 
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Volksstimme, 03.12.17 
 


